
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bücherei Volkertshausen  

Grund- und Hauptschule   

Steigstr. 7             

78269 Volkertshausen 
 

Öffnungszeiten 

Mittwochs:       16.00 – 17.30 Uhr 

 In den Schulferien geschlossen 

 

Benutzungs- und Gebührenordnung 

Unsere Medien sind für alle kostenlos ausleihbar! 

Für die Erstellung eines Leseausweises für Kinder 

unter 18 Jahren benötigen wir allerdings eine 

Einverständnis-Erklärung eines 

Erziehungsberechtigten sowie ein Passbild, das auf 

Wunsch zurückgegeben werden kann. 

Sollten Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen 

wollen, so bitten wir Sie, das angehängte Formular 

deutlich lesbar auszufüllen und an uns zurück zu 

geben. 



Bitte beachten Sie hierzu folgende Regeln: 

• Jedes Buch kann 4 Wochen ausgeliehen 
und einmal verlängert werden. 

• Spiele, Kassetten, DVD`s und CD's können 
14 Tage ausgeliehen werden.  

• Wird die Leihfrist um 1 Woche 
überschritten, erheben wir 
Mahngebühren in Höhe von 0,25 € / Buch 
und 0,50 € / Spiel oder CD + 1,00 € Porto.  

• Wird die Leihfrist um 2 Wochen 
überschritten, erhöhen sich die 
Mahngebühren auf 0,50 € / Buch und 1,00 
€ / Spiel oder CD + 1,00 € Porto.  

• Bei Verlust oder absichtlicher 
Beschädigung des Mediums muss 
umgehend für Ersatz gesorgt werden 
(nach Absprache mit dem Büchereiteam). 

• In den Ferien verlängert sich die Leihfrist 
für alle Medien automatisch, ohne dass 
dafür Gebühren anfallen. 

 

Anmeldung für die Bücherei Volkertshausen 

Leseausweis-Nr. _______________    Hz ______ 
  (wird von der Bücherei ausgefüllt) 

 

____________________ , ___________________ 
Name    Vorname 

____________________ , ___________________ 
Klasse    Geburtsdatum 

____________________ , ___________________ 
Straße + Haus-Nr.  Wohnort 

____________________ , ___________________ 
E-Mail    Telefon 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die 

Nutzungs- und Gebührenordnung der Bücherei 

Volkertshausen. 

____________    ___________________________ 
Datum und      Unterschrift des 

Erziehungsberechtigten 


